
— 508 — 

An kanfmännifchen Korporationen und Handelsfammern find in der Provinz 
vorhanden die Vorfteherämter der Kaufmannjchaft: 

a) zu Königsberg i. Pr. für den Stadt- und den Landkreis Königsberg, 
fowie den Kreis Fiichhaufen (Berfaffung der Königsberger Kaufmann- 
jchaft vom 10. Mai/12. Juni 1899, abgedr. im Königsberger Neg.-AmtS- 
blatt ©. 492); 

b) zu Memel für den Stadtbezirt Memel mit !/asmeiligen Umfreife, Bon 

melsvitte und Schmelz (Nevid. Statut vom 22. Auguft 1871, ©. ©. ©.40); 

c) zu Tilfit für die Stadt Tilfit (Nevid. Statut vom 22. Auguft/17. November 

1871, ©. ©. ©. 575) 
und die Handelsfammern zu Braunsberg und sniterburg. 

II. Aufgaben der Waffervermwaltung. 

1. Unterhaltung der Wafferlänfe und Uferfchuß. 

Sn $ 12 der Stroms, Deich- und Uferordnung vom 14. April 1806 ijt 
für die Neinigung der Gräben im Allgemeinen und insbejondere in den Niede- 
rungen der Saß aufgeftellt, daß jeder Grundbefiger in der NAegel verpflichtet it 
die über fein Eigenthum gehenden Gräben und Kanäle, durch welche das Wajjer 
feinen ordentlichen und natürlichen Ablauf hat, zu unterhalten und gehörig 
veinigen zu lafjen. 

Die SS 13—16 enthalten hierüber, jomwie über die Kontrolle diejer Ver: 
pflichtung durch die Graben-Schau-Rommiffion, die Schauung auch der Fleimen 
Bewallungen gegen die Heberfchwenmungen und Beitauungen der Binnengemwäfjer 
und die Zufchättung von Gräben bejondere Vorjchriften, die fich indefjen nur 
auf die innerhalb der Memel-tiederungen befindlichen oder mit denfelben in 
örtlichem Zufammenhange jtehenden Gräben und Kanäle beziehen. 

Zufag 12 des oftpreußifchen Provinzialvechts legt allen Grundbefigern die 
Verpflichtung auf, das Waffer in ihren Teichen dergeftalt abzulajjen, daß die 
dadurch bejtauten Wiefen der oberhalb Legenden Nachbarn längjtens bis zum 
12. Mai vom Wafjer frei werden, läßt indejjen neben einer Objervanz hinficht- 

lich diefes Termins Ausnahmen im Wege befonderen Webereinfommens zu. 

Hinfichtlich der jchiffbaren Ströme, Flüffe und Kanäle verbietet $ 3 der 
Stvom>, D.- u. 1.:D. vom 14. April 1806 die Anlage von Wafch- und Bade: 
häufern oder fonftigen Embauen, fowie die Herftellung von Wafferleitungen oder 
irgend welchen Anftalten, durch welche der Lauf des Zlufjes gehemmt, eingefchräntt 
oder verändert werden Fönnte und macht jämmtliche Anlagen diefer Art von der 
Genehmigung der Landespolizeibehörde ahbängig. Dafelbft werden auch alle 
Bejchädigungen der Strombaumwerfe verboten. 

Beichränfungen der Schiffsgefäße hinfichtlich des Anlegens am Ufer ent- 
hält S 7 a.a.D. Das Flößen des lofen Klobenholzes ift nach $ 8 auf allen 
Ichiffbaren Gewäfjern verboten und joll nur für Eleinere Flößbäche und Gräben 

gejtattet werden. . 
$ 10 macht e8 beim Holzfällen an den Ufern zur Pflicht, daß nichts von 

dem gefällten Holz vder Strauch in den Strom fällt. Bäume, welche dem zu- 

x 
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wider oder durch Stürme in den Fluß geworfen werden, müfjen jpäteftens 
binnen acht Tagen herausgefchafft werden. 

Unterfagt tft e3 nach $ 11 a. a. D., durch einen fchiffbaren Strom, Fluß oder 
Kanal zu veiten, zu fahren oder mit einer Herde Vieh durchzutreiben. Das 
Tränfen foll nur an den dazu bejtimmten Stellen erlaubt fein, wobei indefjen 
durch entjprechende Vorrichtungen dafiv geforgt werden ‚muß, daß das Vieh 
nicht in den Strom hineingeht. 

Zum Schußge der Ufer-, Damm- und Steomregulivungswerte find innerhalb 
der NRegterungsbezirfe bejondere Bolizeiverordnungen erlafjen '), theilweife finden 

fi) entfprechende Beitinnmungen in den Bolizeiverordnungen, welche den Verkehr 
für einzelne jchiffbare Gewäfjer oder Theile derjelben vegeln (vergl. Kapitel IV). 

2. Schuß und Negulirungsbauten. 

Der 8 47 der Stroms, D.- u. U.-D. vom 14. April 1806 fchied die Wafjer- 

bauten in den Memel-Vliederungen in drei Klafjen, je nachdem fie lediglich die 
Erhaltung oder VBerbefjerung der Schiffahrt, nicht aber die Deckung abbrüchiger 
Ufer zum Gegenjtande hatten, oder gleichzeitig die Verbefferung der Schiffahrt 

und die Sicherung der Ufer bezwecten, oder lediglich zum Schuße der Ufer 
und der darauf befindlichen Anlagen beftimmt waren. 

Die Koften für alle Arbeiten der erjten Urt follten allein dem Staate, 
die Ausgaben für die der dritten Klafje angehörigen Veranftaltungen allein den 
Uferbefiger zufallen, hinfichtlich der gleichzeitig dem Iutereffe der Schiffahrt und 
der Mfer-Sicherung dienenden Werke aber jollte die Sriegs- und Domänen- 
fammer in jedem Falle bejtimmen, welchen Theil der Ausführungsfojten dev 
Staat und welchen die Uferbefiger herzugeben hätten. Die fragliche Anordnung 

mußte alsbald befolgt werden, es ftand indefjen beiden Theilen die Exgreifung 
de3 Nechtsweges hiergegen zu. 

Die vorerwähnten Beftimmungen, welche durch die eigenartige Organifation 
des Deichwejens in den Memel-Niederungen bedingt waren, haben mit dejjen 
Umgeftaltung auf der Grundlage des Deichgefeges ihre praktifche Bedeutung ver- 
foren, die Verpflichtung der Deichverbände bejchränft fich gegenwärtig auf die 
Herftellung und Unterhaltung der nad ihrer VBerfaffung von ihmen auszuführenden 

und zu erhaltenden Anlagen, die Sicherung der Ufer wird, als in nothwendigen 
Zufanmmenhange mit der Ausgeftaltung der Schiffahrtsrinne ftehend, vom Staate 

allein bewirkt, maßgebend find auch hier die Vorfchriften des Gejeges über die 
Befugniffe der Strombauverwaltung vom 20. Auguft 1883 und die allgemeinen 
Gefichtspunfte, welche in dem Abfchnitt I zur Darjtellung gelangt find. 

Die Entwicllung der Steombauten am Pregelftrome und an der Deime ift 
bereit3 auf ©. 344/5 kurz dargelegt. In dem 1817 aufgeftellten Koftenanjchlage 
waren fin die dringlichjten Arbeiten am PVregelftiome 18 311 Mark vorgefehen. 

Fir die Strecte innerhalb des Negierungsbezirts Gumbinnen find von 1852 

u. 1879 450 200 Maxf verausgabt worden, für die im Regierungsbezivte Königs- 

) Bergl. PB. B. der Neg. zu Gumbinnen vom 18. Dezember 1861 — Amtsblatt v. 
1862 ©. 133.
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berg belegene Pregelftrecke von 1817. iS 1879 im Ganzen 481 752 Mark, für 
die Deime von 1833 bi 1879 im Oanzen 218 000 Mark. 

Auf Grundlage der dem Abgeorbnetenhaufe vorgelegten Denkfchrift vom 
Dftober 1880?) wurden der Staatsregierung die Mittel zur Verfügung geitellt, 

welche dazu erforderlich waren, in dem unteren Pregel von Taptau bis Königs- 
berg eine Eleinfte Fahrtiefe von 1,50 m bei dem durchfchnittlich niedrigften Wafjer- 
ftande zu erzielen, den großen Friedrichsgraben bis auf eine Breite von 40 m 
bei Mittelwaffer zu bringen und die Mündungjtrece des Vtemonienftroms durch 
Baggerungen zu verbeffern. Für diefe Arbeiten find bis zum Etatsjahre 1891/92 
unter Einfluß der Koften für einige Brücenbauten bei Taptau insgefjammt 
1 800 000 ME. verwendet worden.?) Gefordert waren in der dem Abgeordneten- 
bauje im Januar 1894 zugegangenen Denkfchrift für noch erforderliche Ufer- 
befeftigungen und Begradigungen im Pregel und in der Deime, fowie für die 
Vertiefung de3 großen Friedrichsgrabens auf eine derjenigen diefer Waijer- 

ftraßen entjprechende Tiefe von 1,50 m weitere 1180 000 Marf Syn den Etats- 
1894 

1899 
den Betrag von 28900 Mark verwendet worden; von den für die Vertiefung 
des großen Friedrichsgrabens bisher bewilligten 30 000 Mark find in den Etats- 

jahren 27 600 Mark verausgabt. *) 

jahren find für den Pregel insgefammt 300 000 Mark bewilligt und bis auf 

189 

1899 
Die auf die Negulivung der Memel mit ihren Mündungsarmen Auf, 

Atmath und Gilge entfallenden Koften fünnen erft vom Jahre 1853 ab zahlen- 
mäßig angegeben werden. Diejelben betrugen in den Jahren 1853 bis 1878 
einschließlich insgefanımt 5 448 000 Max.’) 

AS Ziel für die Regulivung diefer Flußläufe war nach der Denkfchrift 
vom 27. Dftober 1880 in Ausficht genommen für diefelben bei Nliedrigwafjer 
eine geringfte Fahrtiefe von 1,40 m in der ungetheilten Memel und im Auß- 
ftrom, 1,70 m im Atmathitrom, 1,25 bis 1,40 m in der Gilge und im Seden- 

burger Kanal. Diejes Ziel ift unter Aufwendung der dafür veranfchlagten 
Kojten von 3 236 000 Mark bis zum Schlufje des Nechnungsjahres 1892/93 in 

der Hauptjache erreicht (vergl. S 337). Aufwendungen, welche die Nothwendig- 
feit dev Bewilligung außerordentlicher Mittel hervorgerufen hätten, find jeit dem 

>) „Denkfchrift, betr. die Negulirung der Spree und Havel u. f. w., vom 27. Dftober 
1880” — Anl. zu den Verhandlungen des Abgeordnetenhaufes der Leg. Per. 1880/81 Bd.I 
©. 421 flgd. ° 

?) „Dentjchrift, betr. die Thätigfeit der preußischen Wafferbauverwaltung innerhalb 
der Jahre 1880-1890” und „Denkjchrift, betr. die in der Zeit vom 1. April 1892 bi3 zum 

31. März 1893 erfolgten Bauausführungen an denjenigen Wafjerjtraßen, über deren 

Negulivung dem Landtage befondere Vorlagen gemacht find“ — Anl. zu den Verhandlungen 

de3 Abgeordnetenhaufes Leg. Ber. 1898/94 Bd. II ©. 934 flgd. 
) „Denkfchrift, betr. die in der Zeit vom 1. April 1897 bis zum 31. März 1899 

erfolgten Bauausführungen an denjenigen Wafferjtraßen, über deren Negulivung dem 
Landtage befondere Vorlagen gemacht find“. Druckfachen des Abgeordnetenhaufes der 
19, 2eg. Ber. Jr. 19. 

°) Vergl. die in Note 2 bezeichnete Denkfchrift S. 429 flgd.
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Schluffe des Nechnungsjahres 1892/93 für die Memel und ihre Mündungsarme 
nicht nothwendig gewefen. 

Die Erhaltung der durch Smanjpruchnahme außerordentlicher Kredite ge- 

bejjerten und der jonftigen hier in Frage kommenden öffentlichen Flüffe, jowie 
die Beftreitung von Ausgaben für fleinere Negulivungsarbeiten innerhalb der 

leßteven ift, bezw. wird aus den der Bauverwaltung unter Kapitel 65 Tit. 16 

des Staatshaushaltsetat3 für dauernde Ausgaben bewilligten Geldmitteln be- 
werfitelligt. 

“ 

3. Deichbauten. 

Don großer Bedeutung find die Deichanlagen im Miündungsgebiete des 

Memeljtromes (vergl. ©. 337), die in neuefter Zeit eine völlig veränderte Organi- 

fation erhalten haben. 
Nach $ 36 der Stroms, D.- u. U.» Ordnung vom 14. April 1806 zerfiel die 

eigentliche Kitauifche Niederung in zwei Haupt-Spzietäten, von denen die eine 
die auf der linken Seite der Memel und Gilge belegenen zu den Domänen- 
ämtern Linfuhnen und Seeenburg gehörigen und in deren Nähe und Umgebung 
befindlichen eingedeichten Ländereien umfaßte, während zu der zweiten die zu den 

Hemtern Kuckerneefe und Auf zählenden und in deren Nähe bezw. Umgebung 
liegenden eingedeichten Ländereien gehörten. Jede diejer Spztetäten bejtand ge- 

trennt für fih und war in Fleinere Damm-Gefchworenen-Beritte abgetheilt. Die 

Dümme zerfielen in gewifje Loofe, ein jeder Einfafje hatte die auf fein 2008 
fallenden ordentlichen Dammlaften ($ 18 a. a. O) unentgeltlich zu tragen, joweit 

nicht die in $ 17 a. a. D. vorgejehenen Befreiungen Plab griffen. An Stelle 
; i 1751 

der bisherigen Dammrollen von 1758 

tember 1754 follte vom 1. September 1806 ab die neu feitgefegte Dammrolle 
treten, die unter dem 28. Dezember 1808 fejtgeftellt wurde. Außerordentliche 
Deicharbeiten vegelten fich nach $ -37 flgd. a. a. D., auch für dieje galten nach 
$ 39 a. a. D. gewiffe Befreiungen. Ermäßigte Deichlaften trugen die im Nüc- 
ftau gelegenen Grundftücke, fowie die Ländereien im Amte Seckenburg, welche 
der Ueberfchwenmung dur) Binnenwaffer ausgefegt waren (8 26 a. a. D.). Die 
Staatsverwaltung ftand zu den Sozietäten dadurch in einem befonders engen 

Berhältniß, daß abgejehen von der Theilnahme der Negierungsvertreter an den 
Frühjahrs- und Hexbftichauen der jedesmalige Departementsrath (Deichdezernent) 
in den Sozietäts-Deputationen den VBorfit führte und daß die Wafjerbau- 
infpeftoren zu Tilfit und Kuckerneefe in ihrer Eigenfchaft als technijche Berather 
der Sozietäten gleichzeitig die Funktionen eines Deichhauptmanns und eines 

Deichinfpeftors in denfelben ausübten. 
Pteben den genannten beiden Sozietäten bildete fich in der Folge die Nauten- 

burger Deichjozietät. 
Sn neuer Zeit machte fich zumächit für die Linfuhnen—Serkenburger Deich- 

fozietät das dringende Bedirfniß geltend, die Aufbringung und VBertheilung der 

Deichlaften und die Bewachung der Deiche zwechmäßiger zu geftalten. Durch) 

Allerhöchite Verordnung vom 1. März 1884 (Amtsbl. der Regierung zu Gum: 

und des Separationg-Nezefjes vom 20. Sep=
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binnen ©. 150) wurde unter Aufhebung der SS 26, 38 und 39 der Stroms, D. 
u. U.-Ovdnumg vom 14. April 1806, fowie der Dammrolle vom 28. Dezember 

1808 angeordnet, daß die Vertheilung der Deichlaften unter die Genofjen fortan 
ausschließlich nac dem bei der Veranlagung zur Grundfteuer ermittelten Nein- 

ertragswerthe zu erfolgen habe, jedoch. mit der Maßgabe, daß bei den auch zu 
dem Linfuhnen—Seeenburger Entwäfjerungs-Berbande beitragspflichtigen Deich- 
genofjen nur 75°/o des Grumditener-Neinertrages der Veranlagung zu Grunde 
gelegt werden follten. Diejelbe Verordnung bejtinmte, daß die gejanmte DBe- 

Schaffung der zum Schuge der Deiche erforderlichen Materialien und Erdfuhren, 

jfowie die Unterhaltung der Deichböfchungen durch Neparaturen, Krautungen, 
PBlaniven u. j. w. künftighin auf Koften der Sozietät aus der Deichkafje bewirkt 
werde und daß anftatt der bisher von den Deichgenofjen für Deichvertheidigungs- 

zwece zu ftellenden Dammmächter in Zukunft, jobald das Hochwafjer an den 
Fuß der Deiche trete oder der Eisgang eine Bewachung der Deiche erforderlich 
mache, jedem Danımgejchworenen: eine entjprechende Anzahl — mindeitens zehn 
— aus der Deichfafje gelöhnter Wächter zuzumweijen feien. Dieje Grumdjäße 
fanden auch in das am 10. August 1888 Allerhöchit genehmigte Statut (Amtsbl. 
der Regierung zu Gumbinnen ©. 427) Aufnahme, durch welches der Linkuhnen— 
Secenburger Deichverband auf der Grundlage des Deichgejeges und der All- 
gemeinen Beftimmungen vom 14. Vtovember 1853 (G. ©. ©. 935) neu organifirt 

wurde. Hervorzuheben ift aus dem Statut der $ 13, nach welchem mit Ge- 
nehmigung der zuftändigen Minifter die Beitellung eines bejonderen Deichinfpef- 
torS neben den Deichhauptmann zeitweife unterbleiben und leßterem die Gejchäfts- 

führung des Deichinfpeftors mit übertragen werden fann, wenn der zum Deich- 

hauptmann Gewählte die im S 36 der „Allgemeinen Beftimmungen" für den 
Deichinfpeftor vorgejehene technifche Qualififation befigt. Durch die Aufnahme 
diefer von den Deichgenojjen lebhaft gewünfchten Beitimmung ift die Beibehal- 
tung des bisherigen Zuftandes nach der Richtung hin ermöglicht worden, daß 
der Wafjerbauinfpeftor in Tilftt in feiner Berfon die gefammte technifche und 

adminiftrative Leitung des Verbandes vereinigt. 
Durch Verfügung des NRegierungspräfidenten zu Gumbinnen vom 27, Zuli 

1896 (Amtsbl. der Regierung zu Gumbinnen ©. 282) find die zu dem Lin- 
fuhnen—Secdenburger Deichverbande, aber nicht zu dem gleichnamigen Ent- 
wäfjerungsverbande gehörigen Ortfchaften in fünf Graben-Schau-Bezirke getheilt. 
Fir den Linkuhnen—Sedenburger Entwäfferungsverband befteht ein Schau- 
veglement vom 1. April 1867 nebjt Ergänzung vom 15. Mai 1868 (abgedr. im 
Amtsbl. der Regierung zu Gumbinnen von 1867 ©. 125 und von 1868 
©. 121). 

Sn derjelben Weife wurden durch Allerhöchit beftätigtes Statut vom 
5. April 1897 (Amtsbl. der Regierung zu Gumbinnen ©. 171) die Ruß— 
Kuclerneefer und die Nautenburger Deichjozietät unter Zunahme der bis dahin 
deichfveien, zwijchen den Stromdeichen an Ruß und Gilge und dem Haffdeiche 
belegenen Grundjtücke zu einem Deichverbande vereinigt, der demnach alle zwifchen 
den Gilgedeichen von Neu-Schanzenfrug bis Carlsdorf, den Aufßdeichen von 
Neu-Schanzentrug bis zu den Nokmenifchfer Bergen und dem KHauptdeiche des
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weiter unten zu erwähnenden Haffveichverbandes im Memeldelta befindlichen 
Niederungsflächen umfchloß. Derjelbe hat feinen Sig in Kaufehmen und führt 
die Bezeichnung „Stromdeichverband des Memelveltas" ($S 2 a. a.D.) Die 

Verteilung der Deichlaften erfolgt ausfchlieglich nach dem bei der Veranlagung 

zur Grundftener ermittelten Flächenumfang der Grundftüce auf Grund eines neu 
anzulegenden Deichkatajters; bei den zu dem Haffdeichverbande im Mlemelvelta 

gehörigen Grundftücken wird, joweit fie zu den Deichlaften im Haffdeichverbande 

in der erjten oder zweiten Klafje herangezogen werden, nur die Hälfte ihres 
Flächeninhaltes, joweit fie aber zu jenen Laften in der dritten Klafje heran- 

gezogen werden, 75°/0 ihres Flächenumfanges der Veranlagung zu Grunde 

gelegt (5 6 a. a. D.). Die feitherigen auf der ‚Stroms, D.- u. U.-Ordnung 
vom 14. April 1806 oder fonftigen Nechtstiteln beruhenden Befreiungen oder 

Borrechte hinfichtlich der ftatutenmäßigen Deichbeiträge und Leiftungen find vor- 

behaltlich etwaiger Entjehädigungsanfprüche aufgehoben ($ 7 a. a. D.). Bezüglich) 
der Vereinigung der Funktionen des Deichhauptmanns und des Deichinfpektors 

in einer Berfon enthält das Statut aus denfelben Gründen diefelbe Bejtinmung 

wie dasjenige des Linfuhnen—Sedenburger Deichverbandes. E3 wird dadurd) 

ermöglicht, die Leitung des Verbandes bei dem Königlichen Wafjerbauinfpektor 

zu Ruckerneefe zu belafjen. Bis zum 1. April 1902 wird der Deichhaupımann 

von dem Negierungspräfidenten zu Gumbinnen ernannt, diefer hat auch binnen 
Sahresfrift den Zeitpunkt für das Inkrafttreten des StatutS zu bejtimmen (SS 16, 

3la.a.D.). Mit legterem Zeitpunfte treten alle dem Statut entgegenftehenden 
Beltimmungen außer Kraft und die Grumdftücke, die bisher zu. der Ruß —Kucer- 

neefer oder Nautenburger Deichfozietät gehört, durch den Haffveich aber den 

Schub der Stromdeiche verloren haben, jcheiden aus dem Deichverbande aus 

(32002). 

Inzwischen war durch Allerhöchit genehmigtes Statut vom 24. Januar 1894 
(Amtsbl. der Regierung zu Gumbinnen ©. 41) behufs Erfüllung der in dem 
S 2 dafelbft aufgeführten Aufgaben — Erbauung von Haffjtaudänmen nebjt 
zugehörigen Schleufen und Sielen, Anlage von Schöpfwerfen, Herjtellung eimer 
beiderfeitigen Eindämmung beftimmter Wafferzüge und Negulivung, Räumung 

und Unterhaltung der dort aufgeführten Hochwafjerzüge der Niederung — der 
„Haffdeichverband im Memeldelta” errichtet, welcher ebenfalls feinen Sit in 

Kaufehmen hat und die in $ 1 bezeichneten Grumdftüche in fich vereinigt. Die 
Grundfäße, nad) welchen der Umfang der Verbandsanfagen und die Aufbringung 

der Tediglich in Geldbeiträgen beftehenden Leiftungen der Deichgenofjen ftch vichten, 
finden fi) in den SS 3 umd 4, die Beftimmungen über die Aufjtellung - des 
Katafters, welchem die Verbandsgrumdftücke, gefondert in drei BVeitragsklafjen, 
einzureihen find, in den 85 umd 6a.a.D. 

Die Funktionen des Deichhauptmanns, der denmächft von den Nepräfen- 

tanten der Deichgenoffen im Deichamte zu wählen ift, werden bis zum 1. April 
1902 von dem Landrath des Kreifes Niederung ausgeübt. Mit Genehmigung 

der Auffichtsbehörde können durch Beichluß des Deichamtes nach dem 1. April 

1902 dem Deichinjpeftor gleichzeitig die Funktionen des Deichhauptmanns über- 

tragen werden. 
33
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Die Beitimmungen des $ 23 der „Allgemeinen Bejtimmungen“ vom 
14. November 1853 (©. ©..S. 935) find für den Haffdeichverband durch die in 
der Allerhöchiten Kabinetsoxdre vom 17. Mai 1897 enthaltenen Beitimmungen 
erfeßt worden (AUmtsbl. der Regierung zu Gumbinnen ©. 201). 

Das vorher bejprochene Statut de3 Stromdeichverbandes des Memeldeltas 
. vom 8. April 1897 fieht in $ 29 vor, daß vom 1. April 1902 ab die Verwal- 

tung des Steomdeichverbandes mit derjenigen des Haffdeichverbandes durch Ver- 
fügung des Negierungspräfidenten zu Gumbinnen nach Anhörung beider Deich- 
ämter derart verbunden werden fan, daß beide Deichverbände einem gemeinfamen 
Deichhauptmann und einem gemeinfamen Deichinfpektor unterjtellt werden, welche 
in diefem Falle durch die vereinigten Nepräfentanten beider Verbände zu wählen 
find. Bon demfelben Zeitpunfte ab können beide Deichverbände nach Anhörung 
ihrer Deichämter mit landesherrlicher Genehmigung zu einem Deichverbande 
vereinigt werden, wobei über die Vertheilung der Strom- und Haff-Deichlaften 
und die Anzahl der Deichamtsmitglieder, fowie über deren Wahl Feitjegungen 
zu treffen find. 

Für den Haffveichverband und den Stromdeichverband des Memeldeltas 
bejtehen Schauordnungen, welche im Wege der Polizeiverordnuung erlafjen find.”) 

Aus dem Inhalt der erfteren ift hervorzuheben, daß Vorfigender der Ober- 
jhaufommifftion für den Landkreis Tilfit der Landrath diejes Kreifes, für das 
weitere Geltungsgebiet der Landrath des Kreifes Niederung fein fol. Techni- 
ches Mitglied der Oberfehaufommiffion ift der zuftändige Melivrationsbau- 
beamte (vergl. Kapitel ID). 

Für den Aofenwalder Deichverband, dejjen VBerhältniffe durch das Statut 
vom 11. Dezember 1894 geregelt find (Amtsbl. der Regierung zu Gumbinnen 
von 1895 ©. 28) befteht die im Wege der Bolizeiverordnung erlaffene Schau- 
ordnung vom 5. Auguft 1899 (Amtsbl. der Negierung zu Gumbinnen ©. 286), 

4, Berfehr auf den öffentlihen Gewäfjern. 

Eine einheitliche Strom- und Schiffahrts-Bolizeiverordnung befteht für die 
Provinz Oftpreußen nicht. Für die einzelnen Flüffe und Flußftreden find ein- 
zelne Bolizetverordnungen exlafjen, welche entweder den auf ihmen ftattfindenden 
Gejammtverfehr oder einzelne Arten desfelben vegeln. 

Hervorzuheben find die nachjtehenden Verordnungen: 

a) für den Pregel und die Deime: 
1. PVolizeiverordnung über die Fahrzeit der Dampfer und die Länge der 

Flöße auf der Deime und dem Pregel vom 20. Februar 1873 (Amtsbl. 
e. 81); 

2. Boltzeiverordnung über den Tiefgang der Fahrzeuge im Pregel zwischen 
Zapiau und Königsberg vom 8. September 1872 (Amtsbl. ©. 223); 

) PVolizeiverordnung, betr. die Schauprdnung im Gebiete des Haffdeichverbandes 
im Memeldelta vom 14. Auguft 1897 — Amtsbl. der Reg. zu Gumbinnen ©. 432 flgd., 

und Bolizeiverordnung, betr. Grlaß einer Schauordnung für Theile der Memelniederung, 
vom 29. April 1899 — Amtsbl. der Reg. zu Gumbinnen ©. 173.



a 

b) für die Alle: 

3. PVolizeiverordnung, betr. die Schiffahrt und Flößerei auf der Alle 
zwijchen Schippenbeil und. Wehlau vom 7. Dezember 1887 (Amtsbl. 
©. 401); 

e) für die Kanalfchiffahrt: 
4. Bolizeiverordnung, betr. den Elbing-Oberländifchen Kanal, vom 26. Of- 

tober 1894 (Amtsbl. ©. 371) und Nachtrag hierzu vom 3. Mai 1899 

(Amtsbl. ©. 390), 
. Bolizeiverordnung für den König Wilhelms-Kanal vom 13. März 1880 
(Amtsbl. ©. 87); 

SU
 

d) für die Gilge: 
6. PVolizeiverordnung, betr. den Flößereiverfehr auf der Gilge, vom 7. Za- 

nıar 1888 (Amtsbl. ©. 33), 
7. Bolizeiverordnung, betr. den Dampfjchiffverkehr auf der Gilge von 

Sföpen nad) Lappienen, vom 15. Dezember 1893 (Amtsbl. ©. 341); 

e) für die Memel und ihre Mündungen: 
8. Bolizeiverordnung, betr. den Flößereiverfehr auf dem Memel-, Nuß- 

und Atmath-Steome, vom 7. Dftober 1899 (Amtsbl. ©. 357); 

f) für die Sziesze: 

9. Polizeiverordnung, betr. den Schiffsverkehr auf den Szieszefluß, vom 
12. Mai 1898 (Amtsbl. S. 171).') 

5. Fijiherei. 

Der Fifchfang in öffentlichen Strömen gehört in Oftpreußen nicht zu den 
Negalien; das Recht in öffentlichen Gewäjjern zu fischen, geht gegen den Fisfus 
nur durch vierzigjährigen Nichtgebrauch verloren (oftpreußifches Provinzialvecht 
Zufaß 17). 

Wie in Weftpreußen ift auch für Oftpreußen von der Ficheretordnung für 

die Binnengewäfler der Brovinz Preußen vom 7. März 1845 nur der $ 17 in 

Geltung geblieben, in dem der Umfang der Fichereiberechtigung zu des Tifches 
Nothdurft bejtinmt wird.?) 

Su Ausführung des Fifchereigefeges ift für Dftpreußen die Allerhöchite 

Verordnung vom 8. Auguft 1887 ergangen (6. ©. ©. 337). 

m Uebrigen find für die Ausübung der Fifcherei die in den beiden Ne- 
gierungsbezirken erlaffenen Bolizeiverordnungen maßgebend.?) 

1) Gemeint ift zu a—c das Amtsbl. der Neg. zu Königsberg, zu d—f dasjenige der 

Reg. zu Gumbinnen. 

2) Min.-Erlaf vom 28. Februar 1886 (Min.-Bl. f. d. i. Verw. ©. 47). 
3) Bergl. hierzu Meier, „Sammlung der Gejege und Verordnungen, insbejondere 

der durch das Amtsbl. für den Königsberger Neg.-Bez. publizirten”, Königsberg 1875 
und 1889, und Held, „Gejege und Verordnungen für die BPolizeiverwaltung und 
Strafrechtspflege unter befonderer Beriicfichtigung der von dem Dberpräfidenten Der 

Provinz Dftpreußen, jowie dem Regierungspräfidenten und der Negierung zu Gumbinnen 

erlafjenen Bolizeiverordnungen“. Berlin 1887 und 1895. 

83%
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Der oftpreußiiche Fifchereiverein, mit dem Site in Königsberg, läßt fic 

diefelben Beftrebungen angelegen fein wie der wejtpreußifche Fifchereiverein. 

6. Wafjergenofjenfihaften und Förderung der Landesfultur. 

Die Zahl der Wafjergenoffenfchaften im preußifchen Memelftwongebiet 
- beträgt nach der auf S. 492 mitgetheilten Meberficht 17, wovon 14 dem Negierungs- 
bezirt Gumbinnen und 3 dem Königsberger Bezirk angehören. Auf das Pregel- 
ftromgebiet entfallen deren 118, von denen fich 63 im Negierungsbezirt Königs- 
berg und 55 im Negierungsbezivt Gumbinnen befinden. 

AS Snititute der Provinz beftehen: 
1. Die Provinzialhülfsfafje für die Provinz Oftpreußen (Reglement vom 

18. März/21. Juni 1885 (Ertrabeilage zum Amtsbl. der Reg. zu 

‚ Königsberg Vir. 30). 
2. Der Provinzial-Melivrationsfonds der Provinz Oftpreußen (Neglement 

vom 3. Februar/29. März 1896 (Ertrabeilage zum Amtsbl. der Reg. zu 

Königsberg Nr. 20). 
3. Der Landesmelivrationsfonds (Negulativ vom 17. März/24. April 1897 

(Amtsblatt der Neg. zu Königsberg Ver. 21). 
4. Der Fonds zur Förderung der Landwirthichaft (Exrlaß d. Landwirth- 

fchafts-Minifter® vom 24. Februar 1893 und Beichlüfje des Provinzial- 
Landtages vom 13. März 1893 und 24. Februar 1897). Der Fonds 

wird gebildet durch jährliche Zuwendungen der Staatsregierung in Höhe 
von 150 000 Mark und der Provinz im Betrage von 90 000 Mark. 

Die Provinz gewährt dem oftpreußtfchen Fijchereiverein, dem oft- 

preußifchen landwirthichaftlichen Zentralverein und dem landwirthichaft- 
lichen Zentralverein für Litauen und Mafuren YJahresbeihülfen. 

7. Leinpfad, Brüden, Fähren, Häfen und Ladepläge. 

Die Strom, D.- u. U.-Ordmung vom 14. April 1806 beftimmt, daß den 
Schiffern und Flößern längs den Ufern der Flüffe und Kanäle, und, wo fie 
fteil und fchartig find, 9 bis 10 Fuß von denjelben entfernt, ein 12 Zuß breiter 

Leinpfad oder Weg zum Treideln geftattet werde, welcher auf öffentliche Koften 
unterhalten, auch befonders von Bäumen und höheren Gefträuche gereinigt wird. 
Selbft dicht am Ufer ftehende Gebäude müfjen, wenn e8 von den Sachveritän- 
digen für durchaus nöthig gehalten wird, gegen Entjcehädigung zurücgejegt 
werden. Wer im Treideln den Leinpfad überfchreitet, ift zum Schadenerjat 
verbunden. 

‚Die Berhältniffe der Brücen, Fähren, Häfen und Ladepläge find durch 
eine Reihe von PBolizeiverordnungen geregelt, dies gilt auch von dem Betriebe 
einzelner Exrbpachtfähren (vergl. beifpielsw. die PVolizeiverordnung betr. den Be- 
trieb der Exrbpachtfähre über den Atmathftrom vom 12. Mai 1898 (Amtsbl. d. 
Neg. zu Gumbinnen ©. 170).
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8. Fisfalifihe Kämpen. 

Der für den Memelftrom in Betracht kommende fisfalifche Kämpenbefit 

innerhalb der Wafferbauinfpektionen Tilfit und Kuckerneefe ergiebt fich aus der 
nachjtehenden Ueberficht: 

Bei und Nubung Eigenthum Hofräume, 

Wafjerbau- des des Hafenanlagen 
infpeftion Staates Staates u. |. m. 

ha a qm ha a qm ha a qm 

I. Tilfit . { 105,78,51 245,78,01 17,10,09 

II. Kuckerneeje . 196,53,21 49,44,87 31,15,62 


